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OKP-Pflichtleistungen und Kostengutsprachen – 
(k)ein Widerspruch

Kostengutsprachen bieten Spitälern und Patienten Vergütungssicherheit. Für Ärzte 

hingegen bedeutet es ein Mehr an administrativem Aufwand. Verzögerte oder nur 

für kurze Zeit erteilte Kostengutsprachen sind für Ärzte und Patienten oft schwer 

nachvollziehbar. An einer Veranstaltung der FMH-Fachkommission SwissDRG und 

der FMH-Begleitgruppe ST Reha wurde nach Möglichkeiten zur Vereinfachung des 

Kostengutsprache-Prozesses gesucht.

Braucht es Kostengutsprachen  
bei OKP-Pflichtleistungen?
Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) geht grund-
sätzlich von der Vermutung aus, dass ärztliche Leis-
tungen wirksam, zweckmässig sowie wirtschaftlich 
(WZW) sind und somit vom Krankenversicherer 
übernommen werden. Doch gibt es vertragliche und 
rechtliche Bestimmungen, die vor einem geplanten 
stationären Aufenthalt oder einer Rehabilitation 
eine Kostengutsprache (KoGu) vom Versicherer ver-
langen. Während diese für die Spitäler der finanziel-
len Absicherung dient, stellt sie für die Versicherer 
eine Kontrolle der WZW-Kriterien, insbesondere der 
Spital- bzw. Rehabedürftigkeit, dar [1]. Die Kosten-
gutsprache bei ausserkantonaler Behandlung zeigt 
dem Patienten allfällige, nicht gedeckte Kosten auf. 
Auch für gewisse ambulante Leistungen sind KoGu 
notwendig, zum Beispiel nach vierzig Psycho the-
rapien oder bei Behandlungen mit Onkologika im 
Off-Label-Use [2]. Für eine Rehabilitation werden die 
Kosten gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung 
(KLV) sogar nur nach «vorgängiger besonderer Gut-
sprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Be-
willigung des Vertrauensarztes» übernommen [3]. 

Für Ärzte ist der teils beträchtliche administra-
tive Aufwand bei der Gesuchstellung sowie eine ver-
zögerte Erteilung der Kostengutsprache durch den 
Versicherer problematisch. Auch in Fällen klarer In-
dikation zur stationären Rehabilitation wird eine 
KoGu oft nur für eine kurze Zeitspanne erteilt, so 
dass während einer laufenden Behandlung Verlänge-
rungsgesuche notwendig sind – dies birgt Unsicher-
heiten für Patient und Arzt. Zudem werden Bearbei-
tungszeiten der Versicherer mit bis zu fünf Tagen 
oder mehr von den Ärzten und Patienten als unver-
hältnismässig lang erachtet.

Rechtliche Grundlagen der KoGu für ärztliche 
Leistungen
Während der Gesetzestext zur Invalidenversiche-
rung festhält, dass vor jeder medizinischen Behand-

lung eine Kostengutsprache nötigt ist [4], wird bei 
der Unfallversicherung die Klärung der KoGu den 
Tarifpartnern überlassen − Regelungen auf Gesetzes- 
oder Verordnungsebene fehlen. 

Im Krankenversicherungsgesetz ist eine Über-
nahme von WZW-konformen Leistungen durch den 
Versicherer geregelt. Der Bundesrat kann aber ärzt-
liche Leistungen benennen, für die eine Kostenüber-
nahme nicht oder nur unter bestimmten Bedingun-
gen erfolgt [5]. Um die Qualität und den zweckmäs-
sigen Einsatz medizinischer Leistungen zu sichern, 
kann er vorsehen, dass bestimmte kostspielige dia-
gnostische oder therapeutische Verfahren die Zu-
stimmung des Vertrauensarztes benötigen oder nur 
von dafür qualifizierten Leistungserbringern durchge-
führt werden dürfen [6]. Der Bundesrat bzw. das EDI 
hat deshalb in der KLV (inkl. Anhang 1) ärztliche 
Leistungen aufgeführt, die von der OKP übernom-
men, nicht übernommen oder unter bestimmten 
Bedingungen übernommen werden. Die Aufzählung 
ist nicht abschliessend. Für bestimmte Leistungen 
wie z. B. Rehabilitationen wurden dabei hohe Hür-
den  geschaffen.

Raschere KoGu für Patienten wichtig
Bei der von der gfs.bern im Auftrag der FMH durch-
geführten Befragung gaben Ärzte an, dass die Ver-
sicherer KoGu oft verzögert erteilen [7]. Fristen zur 
Erteilung einer KoGu sind jedoch weder im Gesetz 
noch in den Verordnungen geregelt [8]. In den Tarif-
verträgen wurden unterschiedliche Regelungen ver-
einbart: von «so rasch wie möglich» bis «innerhalb 
fünf Tagen». Gemäss prozessualem Grundrecht muss 
jeder Entscheid eines Gerichts oder einer Verwal-
tungsbehörde binnen einer Frist, die «nach der Na-
tur der Sache und nach den gesamten übrigen Um-
ständen als angemessen erscheint», erfolgen [9]. An 
dieses Grundrecht sind auch die Versicherer ge-
bunden, da sie mit der Durchführung der sozialen 
Krankenversicherung eine öffentliche Aufgabe des 
Bundes wahrnehmen [10]. Was aber heisst «ange-
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messen»? Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
wird der Grundsatz missachtet, wenn die Sache über 
Gebühr verschleppt wird. Die «angemessene» Dauer 
ist in jedem Einzelfall zu prüfen: Entscheidend sind 
die konkreten Umstände, Umfang und Komplexität 
der Sache [11]. Sogar wenn in den Tarifverträgen eine 
konkrete Frist für die Erteilung einer Kostengutspra-
che vereinbart ist, kann je nach gegebenem Fall eine 
kürzere, aber auch eine längere Frist als angemessen 
betrachtet werden.

Kriterien zur Erteilung von KoGu
Von den Fachgesellschaften wurden – oft gemein-
sam mit den Vertrauens- und Versicherungsärzten – 
bereits zahlreiche Empfehlungen erarbeitet: beispiels-
weise, wann nach Hüftgelenkersatz eine stationäre 
Rehabilitation indiziert ist oder welche Kriterien für 

deren ambulante Durchführung sprechen. Auf diese 
Empfehlungen können sich die Vertrauensärzte bei 
ihren KoGu-Entscheiden abstützen. Ihre Stellung-
nahme zuhanden des Versicherers ist jedoch eine 
Empfehlung, die den Versicherer rechtlich nicht 
bindet [12].

Stillschweigende Kostengutsprachen –  
ein Pilotprojekt in Zürich
Zunehmender bürokratischer Aufwand veranlasste 
Ärzte des «Zürcher Kreis für fortschrittliches Spital-
management», Vorschläge zu dessen Abbau zu for-
mulieren [13] – auch für Kostengutsprachen. An der 
Herbst-Veranstaltung 2014 der FMH-Fachkommis-
sion SwissDRG und FMH-Begleitgruppe ST Reha ha-
ben Stefan Wildi [14] und Beat Schärer [15] über erste 
Projekterfahrungen berichtet. Der hohe Aufwand 
der Spitäler und Versicherer für Kostengutsprachen 
wurde deutlich: Rückfragen sowohl spitalintern als 
auch vom Versicherer, Aufbereitung und Austausch 
medizinischer Dokumentation sowie das Fehlen 
konkreter Ansprechpersonen im Spital und beim 
Versicherer machen die Abläufe komplex. Die Sani-
tas prüft zudem alle KoGu-Gesuche im Einzelfall, 
wobei über 90 % genehmigt werden.

Die Spitäler Limmattal, Waid und Triemli haben 
in Absprache mit dem Vertrauensarzt der Sanitas 
eine Liste mit Krankheiten erarbeitet, für die in jedem 
Fall eine stationäre Reha-Behandlung erforderlich 
ist, und für diese Indikationen eine «stillschwei-
gende Kostengutsprache» vereinbart. Allerdings ent-
sprachen nur wenige der in den drei Spitälern aufge-
nommenen Fälle genau diesen definierten Voraus-

Stefan Wildi (rechts) und Beat Schärer stellen sich den Fragen zu «stillschweigenden Kostengutsprachen».

Kriterien und Definitionen für die Erteilung 
von Kostengutsprachen* 
• Empfehlungen zur Indikation und Durchfüh-

rung der kardialen Rehabilitation
• Krankheitsbilder/Indikationen für die pulmo-

nale Rehabilitation
• Rehabilitation nach Operationen an der Wir-

belsäule
• Hüft- und Kniegelenkersatz: Rehabilitation
• Off-Label-use von Medikamenten
• Kriterien für ambulante oder stationäre  

elektive Handchirurgie
 u. a.
* Quelle: www.vertrauensaerzte.ch
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setzungen. Eine Vereinfachung im Vergleich zum 
bekannten KoGu-Verfahren konnte noch nicht fest-
gestellt werden, da u. a. die Rehabilitations-Kliniken 
eine Bestätigung der Kostenübernahme durch den 
Versicherer verlangten. 

Zwar konnten mit diesem Pilotprojekt noch 
keine grundlegenden Verbesserungen erzielt werden, 
aber durch das Wissen über die beidseitigen Arbeits-
abläufe und persönliche Ansprechpersonen wurde 
das Vertrauen zwischen den Beteiligten gestärkt. Die 
verbesserte Zusammenarbeit spiegelt sich bereits in 
einer reduzierten Anzahl von Rückfragen wider. Vor-
gesehen sind nun eine Erweiterung der Indikations-
liste für stillschweigende Kostengutsprachen sowie 
der Einbezug weiterer Versicherer und Reha-Klini-
ken.

KoGu – denkbare Lösungsansätze aus 
 ärztlicher Sicht
Problematisch erachten Ärzte die in der KLV enthal-
tene Regelung, dass es bei jeder stationären Rehabili-
tation einer vorgängigen KoGu mit ausdrücklicher 
Bewilligung des Vertrauensarztes bedarf, sowie deren 
Umsetzung durch die Versicherer. Eine Lösung wäre 
eine Revision der KLV mit der Änderung der entspre-
chenden Formulierungen. Dieser Weg ist allerdings 
langwierig und wurde von den Veranstaltungs-Teil-
nehmenden nicht favorisiert. Vielmehr sollen Fach-
gesellschaften und Vertrauensärzte gemeinsam de-
taillierte und verbindliche Richtlinien erarbeiten, in 
denen beispielsweise Indikationen und Mindest-
dauern ärztlicher Leistungen festgelegt sind. Somit 
könnten KoGu sogar überflüssig werden. Auch aus 
Sicht der Sanitas werden solche Erweiterungen und 
Präzisierungen seitens der Fachgesellschaften als 
wertvoll und für die Vertrauensärzte als sehr hilf-
reich eingeschätzt.
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Aktuelle Forumthemen

Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regel 
mässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie  
und Wissenschaft, die das Schweizer  Gesundheitswesen 
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und 
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:  
www.saez.ch/forum/


